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1 Ziel und Zweck

Die vorliegenden Ausfihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren (QV) mit Abschlusspru-
fung und deren Anhé&nge konkretisieren die in der Bildungsverordnung und im Bildungsplan enthal-
tenen Bestimmungen.

2 Grundlagen

Als Grundlagen fur die Ausfihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren in der beruflichen
Grundbildung gelten:

— Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 tiber die Berufsbildung (BBG; SR 412.10), inshesondere
Art. 33 bis Art. 41

— Verordnung vom 19. November 2003 Uber die Berufsbildung (BBV; SR 412.101), insbesondere
Art. 30 bis Art. 35, Art. 39 sowie Art. 50

— Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 Uber Mindestvorschriften fir die Allgemeinbildung in
der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241), insbesondere Art. 6 bis Art. 14

— Verordnung des SBFI Uber die berufliche Grundbildung Medizinische Praxisassistentin/ Medizi-
nischer Praxisassistent mit eidgentssischem Fahigkeitszeugnis (EFZ) vom 15.03.2018. Mass-
geblich fur die QV sind insbesondere Art. 16 bis 21 der BiVo.

— Bildungsplan zur Verordnung uber die berufliche Grundbildung Medizinische Praxisassistentin/
Medizinischer Praxisassistent mit eidgendssischem Fahigkeitszeugnis (EFZ) vom 15.03.2018.

— Handbuch fur Prifungsexpertinnen und Prifungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruf-
lichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente fir die Praxis?

3 Das Qualifikationsverfahren mit Abschlusspriifung in der Ubersicht

Im QV wird festgestellt, ob die lernende bzw. die kandidierende Person die fir eine erfolgreiche
Berufstatigkeit erforderlichen Handlungskompetenzen erworben hat.

Die nachstehende Ubersicht stellt die Qualifikationsbereiche samt Prifungsform, die Erfahrungs-
note, die Positionen, die jeweiligen Gewichtungen, die Fallnoten (Noten, welche geniigend sein
muissen) sowie die Bestimmungen zur Rundung der Noten gemass Bildungsverordnung dar.

Das Notenformular fur das Qualifikationsverfahren und das zur Berechnung der Erfahrungsnote
erforderliche Notenblatt ist unter http://qv.berufsbildung.ch abrufbar.

1 Herausgeber: Eidgendssisches Hochschulinstitut fur Berufsbildung EHB in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Dienstleistungs-
zentrum fur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB. Das Handbuch kann heruntergeladen werden unter
http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex



http://qv.berufsbildung.ch/
http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex
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Ubersicht tiber die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei vorge-
gebener praktischer Arbeit (VPA):

Qualifikationsverfahren

mit Abschlusspriifung Positionen

Medizinische Praxisassistentin/
Medizinischer Praxisassistent EFZ

Organisieren und Administrieren der medizinischen
Praxis

Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und
—1 Durchfiihren von diagnostischen Massnahmen
Gewichtuna 15%

Durchfuihren von Laboruntersuchungen und Beur-
— teilen der Laborparameter
Gewichtung 30 %

Durchfuihren von bildgebender Diagnostik Beurtei-
L len der Bildqualitét
Gewichtung 40%

| | Ausfihren von therapeutischen Massnahmen
Gewichtung 15%

Organisieren und Administrieren der medizinischen
Praxis
Gewichtung 20%

Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und
Durchfuihren von diagnostischen Massnahmen
Gewichtung 15%

Durchfuihren von Laboruntersuchungen und Beur-
teilung der Laborparameter
Gewichtung 20%

Durchfiihren von bildgebender Diagnostik und Be-
urteilung der Bildgualitat
Gewichtung 30%

Ausfuhren von therapeutischen Massnahmen
Gewichtung 15%

Note Unterricht in den Berufskenntnissen

In den Bildungserlassen festgehaltene Positionen werden
auf ganze oder halbe Noten gerundet
Hinweis: Mit Bildungserlasse sind Bildungsverordnung und Bildungsplan gemeint.

Art. 34 Abs. 2 BBV
Andere als halbe Noten sind nur fiir Durchschnitte aus den Bewertungen zuldssig, die sich aus einzelnen Positionen
der entsprechenden Bildungserlasse ergeben. Die Durchschnitte werden auf héchstens eine Dezimalstelle gerundet.

Die Gesamtnote wird auf eine Dezimalstelle gerundet
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4 Die Qualifikationsbereiche im Detail

4.1 Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit (VPA)

Im Qualifikationsbereich praktische Arbeit muss die lernende bzw. die kandidierende Person zeigen,
dass sie fahig ist, die geforderten Tatigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht
auszufihren.

Die Note des Qualifikationsbereichs vorgegebene praktische Arbeit ist eine Fallnote.

Die VPA dauert 3 Stunden und findet an dem vom Kanton bestimmten Prifungsort statt. Gepruft
werden folgende Handlungskompetenzbereiche mit den nachstehenden Gewichtungen:

Position  Handlungskompetenzbereiche Prifungsform/Dauer Gewichtung

raktisch _mdindlich

Organisieren und Administrieren der medizinischen Praxis 10 Min.

1 Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und Durchfiihren 20 Min. 15%
von diagnostischen Massnahmen
Durchfiihren von Laboruntersuchungen und Beurteilen der Laborparameter 60 Min. 30 %
Durchfiihren von bildgebender Diagnostik und Beurteilen der Bildqualitat 30 Min. 15 Min. 40 %
Ausflihren von therapeutischen Massnahmen 45 Min. 15%

Die Bewertungskriterien sind in den Prifungsprotokollen definiert. Die Bewertung der Kriterien er-
folgt in Punkten; das Punktetotal wird in eine Note pro Position umgerechnet (ganze oder halbe
Note)2.

Die konkreten Aufgabestellungen werden fir jede Positionen 1 bis 4 durch die Kandidatin oder den
Kandidaten per Los gezogen. Die geschieht jeweils direkt vor Priifungsbeginn einer Position. Die
Chefexperten/-innen erhalten die Aufgaben mind. 1 Monat vor der Prifung zur vertraulichen Ansicht
und Vorbereitung der Prifung.

Figuranten: Als Figuranten kénnen freiwillige Personen eingesetzt werden, die in keinem direkten
Bezug zur Kandidatin oder zum Kandidaten stehen. Alternativ kdnnen auch Simulationspuppen oder
Modelle eingesetzt werden. Bei mindlichen Interaktionen stehen ausschliesslich die Aussagen der
Kandidatin oder des Kandidaten zur Bewertung und nicht diejenigen der Figuranten, damit die Chan-
cengleichheit gewahrt bleibt.

Bezuglich erlaubter Hilfsmittel wird auf Artikel 18 Absatz 3 der Bildungsverordnung verwiesen

2 Die Formel fiir die Umrechnung von Punkten in eine Note siehe S. 27 «Handbuch fiir Priifungsexpertinnen und Prifungsexperten in Qualifikati-
onsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente fiur die Praxis», zu finden unter http://www.ehb.swiss/pruefungsexper-

tenkurse-pex



http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex
http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex
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Position 1
Position 1 besteht aus zwei Unterpositionen, fur welche jeweils eine Note gesetzt wird.

Unterposition 1.1. Organisieren und Administrieren der medizinischen Praxis

(10 Minuten, mundlich)

Die Unterposition 1 besteht aus zwei Rollenspielen.
Rollenspiel 1:

Das Rollenspiel 1 umfasst folgende Handlungskompetenz:

- HK 1.2: Mit Patientinnen und Patienten mindlich in einer zweiten Landessprache oder in
Englisch eine einfache medizinische Kommunikation fihren

Wahrend eines Rollenspiels zu einer realistischen beruflichen Praxissituation fihrt die Kandidatin
oder der Kandidat mit einer fremdsprachigen Patientin oder einem fremdsprachigen Patienten ein
Gesprach. Das Gespréach bezieht sich auf die Themen, die in HK 1.2. bei den Leistungszielen auf-
gefuhrt sind. Es werden sowohl sprachliche als auch fachliche Kriterien beurteilt.

Rollenspiel 2:

Das Rollenspiel 2 umfasst eine der folgenden Handlungskompetenzen und wird in der ortstiblichen
Landessprache geflhrt:

- HK 1.1. Mit Patientinnen und Patienten adressatengerecht kommunizieren und das Vorge-
hen festlegen

- HK 1.5. Medikamente und Praxisapotheke geméss Vorgaben bewirtschaften

- HK 2.4: Besprechungen und Behandlungen mit Patientinnen und Patienten sowie mit exter-
nen Stellen planen

Wahrend eines Rollenspiels zu einer realistischen beruflichen Praxissituation fiihrt die Kandidatin
oder der Kandidat mit einer Patientin oder einem Patienten ein Gesprach zu einem der Themen, die
in den entsprechenden Handlungskompetenzen bei den Leistungszielen aufgefiihrt sind.

Der Zeitaufwand und der Schwierigkeitsgrad der beiden Gespréache sind ausgewogen.

Unterposition 1.2. Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und Durchfiihren von di-
agnostischen Massnahmen

(20 Minuten, praktisch)

Die Unterposition 1.2. umfasst die unten aufgelisteten Handlungskompetenzen. Die Aufgabestel-
lung wird von einer realistischen beruflichen Praxissituation abgeleitet und bezieht sich je nach
Komplexitat auf zwei oder mehr Handlungskompetenzen, wobei die HK 2.5. immer zu bericksichti-
gen ist.

- HK 2.1: Patientinnen und Patienten und das Sprechzimmer fur spezifische diagnostische
oder therapeutische Massnahmen durch die Arztin oder den Arzt vorbereiten
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- HK 2.2: Patientinnen und Patienten tber die notwendigen Vorbereitungen und den geplan-
ten Ablauf der Sprechstunde instruieren

- HK 2.3: Der Arztin oder dem Arzt in der Sprechstunde assistieren und diagnostische Mass-
nahmen durchfihren

- HK 2.5: Die Vorschriften, Empfehlungen und betrieblichen Standards der Hygiene, der Si-
cherheit und des Umweltschutzes einhalten

Die Kandidatin oder der Kandidat erfullt die Aufgaben unter Einhaltung von Hygienevorschriften,
Sicherheit sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz. Sie oder er handelt wirtschaftlich, 6kologisch und
eigenverantwortlich.

Die Auswahl der Handlungskompetenzen ist betreffend Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aus-
gewogen.

Gewichtung

Bei Position 1 setzt sich die Gewichtung wie folgt zusammen:
- Unterposition 1.1. (mundlicher Teil): 30%
- Unterposition 1.2. (praktischer Teil): 70%

Position 2 Durchfiihren von Laboruntersuchungen und Beurteilen der Laborparameter

(60 Minuten, praktisch)

Position 2 umfasst folgende Handlungskompetenzen:
- HK 3.1: Geratschaften fir Laboruntersuchungen prufen, bedienen, reinigen und warten
- HK 3.2: Patientenproben vorschriftsgemass entnehmen, lagern oder weiterleiten

- HK 3.3: Patientenspezifische Laboranalysen unter Vorgaben des Qualitadtsmanagements
durchfuhren und die Laborparameter beurteilen

- HK 3.4: Analysedaten validieren, mit den Standardwerten vergleichen, sowie interpretieren
und die Daten an die Arztin oder den Arzt weiterleiten

Die Kandidatin oder der Kandidat zeigt im Rahmen einer realistischen beruflichen Praxissituation
anhand von drei verschiedenen Aufgaben die oben aufgefiihrten Handlungskompetenzen. Sie oder
er organisiert die Arbeiten selbst in einem sinnvollen Ablauf und handelt qualitatsbewusst, tiberzeu-
gend und eigenverantwortlich unter Einhaltung der notwendigen Hygienemassnahmen.

Der Zeitaufwand und der Schwierigkeitsgrad der drei Aufgaben sind ausgewogen.
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Position 3 Durchfithren von bildgebender Diagnostik und Beurteilen der Bildgualitat

Position 3 besteht aus zwei Unterpositionen, fur welche jeweils eine Note gesetzt wird.

Unterposition 3.1.

(30 Minuten, praktisch)
Die Unterposition 3.1. umfasst folgende Handlungskompetenzen

- HK 4.1: Gerétschaften fur bildgebende Diagnostik prifen, bedienen, reinigen, pflegen und
unterhalten.

- HK 4.2: Bildgebende Untersuchungen analog / digital im Niedrigdosisbereich bei Thorax
und Extremitaten durchfihren und dabei die Vorgaben zum Strahlenschutz einhalten

Die Kandidatin oder der Kandidat zeigt im Rahmen einer realistischen Praxissituation anhand von
vier verschiedenen Aufgaben die oben aufgefihrten Handlungskompetenzen. Mindestens eine Auf-
gabe muss sich auf Thoraxréntgen p.a. beziehen. Es werden alle drei grundlegenden Arbeitstech-
niken durch die oder den MPA anhand der ausgewahlten Aufgaben ausgefihrt: Strahlenschutz be-
achten (S) (LZ 4.2.1), Umgang mit Patientinnen/Patienten (P) (L.Z. 4.2.2.) und Einstellungstechnik
mit Bildqualitat (Q) (LZ 4.2.2). Die Kandidatin oder der Kandidat zeigt qualitditsbewusstes, umwelt-
bewusstes, eigenverantwortliches und sicheres Handeln unter Einhaltung der notwendigen Hygie-
nemassnahmen.

Der Zeitaufwand und der Schwierigkeitsgrad der vier Aufgaben zur Réntgeneinstellung sind ausge-
wogen.

Unterposition 3.2.

(15 Minuten, mundlich)
Unterposition 3.2. umfasst die folgende Handlungskompetenz:
- HK 4.3: Bildqualitat beurteilen und die Bilder der Arztin oder dem Arzt weiterleiten

Die Kandidatin oder der Kandidat fiihrt im Rahmen eines Fachgesprachs zu drei Praxisfallen eine
Bildbeurteilung durch. Die drei Aufgaben zur Bildbeurteilung sind im Schwierigkeitsgrad und Zeit-
aufwand ausgewogen. Mindestens eine Aufgabe muss sich auf Thoraxréntgen p.a. beziehen.

Gewichtung

Bei Position 3 setzt sich die Gewichtung wie folgt zusammen:
- Unterposition 3.1.: 80 %
- Unterposition 3.2.: 20 %

Position 4 Ausfilhren von therapeutischen Massnahmen

(45 Minuten, praktisch)
Die Position 4 umfasst folgende Handlungskompetenzen:

- HK 5.1: Geratschaften fir Therapiemassnahmen priifen, bedienen, reinigen und warten
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- HK 5.2: Therapeutische Massnahmen gemass Vorgaben patientengerecht durchfihren

- HK 5.3: Patientinnen und Patienten und Angehdrige bezuglich Medikamentengebrauch und
spezifischen Therapiemassnahmen nach Vorgaben instruieren

- HK 5.4: Nachsorge und Pravention von Komplikationen gemass Vorgaben planen und aus-
fahren

Die Kandidatin oder der Kandidat zeigt im Umgang mit einer Patientin oder einem Patienten (Figu-
rantin/Figurant) die oben aufgefihrten Handlungskompetenzen in einer beruflichen Praxissituation
entlang eines realistischen Handlungsbogens, welcher die folgenden Leistungsziele in versch. Kom-
binationen abdeckt. Der Zeitaufwand sollte sich grob nach dem jeweils aktuell glltigen Tarif richten.

- Basic Live Support (LZ 5.2.3)

- Impfungen/Injektionen (LZ 5.2.3), Infusionen (LZ 5.2.4), Verbande/Fixationen (LZ 5.2.5),
Wundbehandlungen (LZ 5.2.6), Inhalationen (LZ 5.2.7) oder Ohrspulungen (LZ 5.2.8)

- Patienteninstruktion (LZ 5.3.1 und LZ 5.3.2)
- Nachsorge und Pravention (5.4.1 und 5.4.2)

Der Zeitaufwand und der Schwierigkeitsgrad der zu l6senden Teilaufgabenstellungen sind ausge-
wogen. Die Kandidatin oder der Kandidat handelt qualitdtsbewusst, umweltbewusst und eigenver-
antwortlich unter Berucksichtigung der notwendigen Hygienemassnahmen.

4.2 Qualifikationsbereich Berufskenntnisse

Im Qualifikationsbereich Berufskenntnisse wird geprift, ob die lernende bzw. die kandidierende Per-
son die Kenntnisse erworben hat, die fir eine erfolgreiche Berufstatigkeit nétig sind. Die Prifung
findet gegen Ende der beruflichen Grundbildung statt und dauert 3 3/4 Stunden.

Die Note des Qualifikationsbereichs Berufskenntnisse ist eine Fallnote.

Geprift werden folgende Handlungskompetenzbereiche mit den aufgefihrten Prifungsformen und
den nachstehenden Gewichtungen:

Position ~ Handlungskompetenzbereiche Priifungsform/Dauer Gewichtung
schriftlich
1 Organisieren und Administrieren der medizinischen Praxis 60 Min. 20%
2 Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und Durchfiihren von . 0
: . 60 Min. 15%

diagnostischen Massnahmen
Durchfihren von Laboruntersuchungen und Beurteilung der Laborparameter 45 Min. 20%
Durchfiihren von bildgebender Diagnostik und Beurteilung der Bildqualitat 30 Min 30%

5 Ausfiihren von therapeutischen Massnahmen 30 Min. 15%

Hilfsmittel: Zulassig sind ausschliesslich die gemass Prifungsaufgebot erlaubten Hilfsmittel.

Der Qualifikationsbereich Berufskenntnisse wird mit schriftlichen und/oder digitalen Prifungen
durchgefihrt. Fir jede Position findet eine Prifung mit der angegebenen Priifungsdauer statt. Die
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Aufgaben werden von realistischen beruflichen Praxissituationen abgeleitet. Sie umfassen in den ein-
zelnen Positionen die folgenden Handlungskompetenzen mit nachstehenden Gewichtungen:

Position 1 Organisieren und Administrieren der medizinischen Praxis

— Handlungskompetenz 1.1: Mit Patientinnen und Patienten adressatengerecht kommunizieren
und das Vorgehen festlegen Gewichtung: 15%

— Handlungskompetenz 1.3: Ablaufe in der Praxis gemass Vorgaben und unter Beachtung des
Qualitatsmanagements planen und festlegen Gewichtung: 25%

— Handlungskompetenz 1.4: Patientendaten, Daten der Praxis und externer Stellen sowie Leis-
tungen administrieren Gewichtung: 25%

— Handlungskompetenz 1.5: Medikamente und Praxisapotheke gemass Vorgaben bewirtschaften
Gewichtung: 20%

— Handlungskompetenz 1.6: Verbrauchsmaterialien und Hilfsmittel bewirtschaften Gewichtung:
15%

Position 2 Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und Durchfihren von diagnosti-
schen Massnahmen

— Handlungskompetenz 2.2: Patientinnen und Patienten Uber die notwendigen Vorbereitungen
und den geplanten Ablauf der Sprechstunde instruieren Gewichtung: 10%

— Handlungskompetenz 2.3: Der Arztin oder dem Arzt in der Sprechstunde assistieren und diag-
nostische Massnahmen durchfihren Gewichtung: 70%

— Handlungskompetenz 2.5: Die Vorschriften, Empfehlungen und betrieblichen Standards der Hy-
giene, der Sicherheit und des Umweltschutzes einhalten Gewichtung: 20%

Position 3 Durchfiihren von Laboruntersuchungen und Beurteilen der Laborparameter

— Handlungskompetenz 3.1: Geratschaften fur Laboruntersuchungen prifen, bedienen, reinigen
und warten Gewichtung: 25%

— Handlungskompetenz 3.2: Patientenproben vorschriftsgemass entnehmen, lagern oder weiter-
leiten Gewichtung: 25%

— Handlungskompetenz 3.3: Patientenspezifische Laboranalysen unter Vorgaben des Qualitats-
managements durchfiihren und die Laborparameter beurteilen Gewichtung: 30%

— Handlungskompetenz 3.4: Analysedaten validieren, mit den Standardwerten vergleichen, sowie
interpretieren und die Daten an die Arztin oder den Arzt weiterleiten Gewichtung: 20%

Position 4 Durchfiihren von bildgebender Diagnostik und Beurteilen der Bildqualitat

— Handlungskompetenz 4.1: Geratschaften fir bildgebende Diagnostik prifen, bedienen, reini-
gen, pflegen und unterhalten Gewichtung: 10%

— Handlungskompetenz 4.2: Bildgebende Untersuchungen analog und digital im Niedrigdosisbe-
reich bei Thorax und Extremitéaten durchfiihren und dabei die Vorgaben zum Strahlenschutz
einhalten Gewichtung: 50%
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— Handlungskompetenz 4.3: Bildqualitat beurteilen und die Bilder der Arztin oder dem Arzt weiter-
leiten Gewichtung: 40%

Position 5 Ausfiihren von therapeutischen Massnahmen

— Handlungskompetenz 5.1: Geratschaften fir Therapiemassnahmen prifen, bedienen, reinigen

und warten Gewichtung: 10%

— Handlungskompetenz 5.2: Therapeutische Massnahmen geméss Vorgaben patientengerecht
durchfiihren Gewichtung: 70%

— Handlungskompetenz 5.3: Patientinnen und Patienten und Angehdrige bezuglich Medikamen-
tengebrauch und spezifischen Therapiemassnahmen nach Vorgaben instruieren Gewichtung:
10%

— Handlungskompetenz 5.4: Nachsorge und Pravention von Komplikationen geméass Vorgaben
planen und ausfihren Gewichtung: 10%

Die Autorengruppen haben darauf zu achten, dass in der schriftlichen Prifung nicht Inhalte gepruft wer-
den, die bereits mit der praktischen Prifung abgedeckt sind. Die medizinische Fremdsprache wird in
den praktischen Prifungen tberprift und ist nicht Bestandteil des Qualifikationsbereich Berufs-
kenntnisse.

Die Bewertung der Prifungen erfolgt in Punkten; das Punktetotal wird in eine Note pro Position
umgerechnet (ganze oder halbe Note)3.
4.3 Qualifikationsbereich Allgemeinbildung

Der Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des SBFI vom 27. April
2006 Uber die Mindestvorschriften fir die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR
412.101.241).

5 Erfahrungsnote

Die Erfahrungsnote ist in der Bildungsverordnung geregelt. Das zur Berechnung erforderlichen No-
tenblatt ist unter http://gv.berufsbildung.ch abrufbar.

6 Angaben zur Organisation

6.1 Anmeldung zur Prifung

Die Anmeldung erfolgt durch die kantonale Behdrde des Lehrbetriebskantons (Standort-Kanton des
Lehrbetriebes; siehe dazu: http://afb.berufsbildung.ch).

6.2 Bestehen der Prifung

3 Die Formel fiir die Umrechnung von Punkten in eine Note siehe S. 27 «Handbuch fur Prifungsexpertinnen und Prufungsexperten in Qualifikati-
onsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente fur die Praxis», zu finden unter http://www.ehb.swiss/pruefungsexper-
tenkurse-pex
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Die Bestehensregeln richten sich nach Art. 19 der Bildungsverordnung. Dort wird festgehalten, dass
das Qualifikationsverfahren bestanden ist, wenn:

a. der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» min. mit der Note 4,0 bewertet wird,
b. der Qualifikationsbereich «Berufskenntnisse» min. mit der Note 4,0 bewertet wird und
c. die Gesamtnote mindestens 4,0 betragt.

Hinweise und Instrumente fir die Praxis finden Sie unter http://www.ehb.swiss/pex sowie unter
http://www.mpaschweiz.ch.

6.3 Mitteilung des Prifungsergebnisses

Die Mitteilung der Prifungsergebnisse an die Lehrvertragsparteien erfolgt nach Abschluss aller Pru-
fungsteile durch den Lehrbetriebskanton und richtet sich nach dessen kantonalen Bestimmungen. Vor-
her durfen keine Mitteilungen Uber den Verlauf und das Ergebnis der Prifung oder einzelner Prifungs-
teile gemacht werden. Gegenuber Drittpersonen sind die Prifungsorgane zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

6.4 Eroffnung des Entscheides

Der Entscheid Uber das Bestehen oder Nichtbestehen des Qualifikationsverfahrens resp. das Fahig-
keitszeugnis und der Notenausweis werden der Kandidatin / dem Kandidaten in schriftlicher Form er-
offnet. Das Schreiben ist eine Verfiigung und enthélt eine Rechtsmittelbelehrung. Fur den Erlass die-
ser Verfuigung ist die Prifungsbehdrde des Lehrbetriebskantons zustandig.

6.5 Verhinderung bei Krankheit und Unfall

Das Vorgehen bei einer Verhinderung an der Teilnahme des Qualifikationsverfahrens wegen Krankheit
oder Unfall richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen des Lehrbetriebskantons.

6.6 Prufungswiederholung
Die Bestimmungen zu den Wiederholungen richten sich nach Art. 20 der Bildungsverordnung
6.7 Rekursverfahren/Rechtsmittel

Das Rekursverfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht des Lehrbetriebskantons. Konkrete In-
formationen enthalt die Rechtsmittelbelehrung der Notenertffnung sowie das Begleitheft zum Pri-
fungsaufgebot. In Zweifelsfallen empfiehlt sich eine rasche Kontaktaufnahme mit der kantonalen Be-
horde des Lehrbetriebskantons (siehe Punkt 6.1).

6.8 Archivierung

Die Aufbewahrung der Prifungsakten richtet sich nach kantonalem Recht.
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Inkrafttreten

Die vorliegenden Ausfiihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprufung fur

Medizinische Praxisassistentin und Medizinischer Praxisassistent mit eidgendssischem Féahigkeits-
zeugnis (EFZ) treten am 12.11.2020 in Kraft und gelten bis zum Widerruf.

Bern, 19.11.2020
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Der Prasident
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Dr. med. Jurg Schlup
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Die Prasidentin
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Nicole Thonen

ARAM

Die Prasidentin
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Marie-Paule Fauchére

die Generalsekretarin

Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
der Geschéftsfuhrer

Bruno Gutknecht

Secrétaire générale

Désirée Lauper

Die Schweizerische Kommission fiir Berufsentwicklung und Qualitat hat anléasslich ihrer Sitzung vom

12.11.2020 zu den vorliegenden Ausfihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Ab-

schlussprifung fur Medizinische Praxisassistentin und Medizinischer Praxisassistent mit eidgends-

sischem Fahigkeitszeugnis (EFZ) Stellung bezogen.
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Anhang Verzeichnis der Vorlagen

Dokumente

Bezugsquelle

Notenformular fir das Qualifikationsverfahren

Medizinische Praxisassistentin/ Medizinischer Praxisassistent EFZ

Vorlage SDBB | CSFO

http://www.gv.berufsbildung.ch

Notenblatt zur Berechnung der Erfahrungsnote

Notenblatt Berufsfachschule

Liste der Aufnahmen Bildgebende Diagnostik

Vorlage SDBB | CSFO

Liste BILDGEBENDE
DIAGNOSTIK [37 Bilder der Aufnah-
men ( x geeignet fiir Bildbeurteilung)]

Prufungsprotokolle mit Beurteilungsraster fur die mindlichen und praktischen
Prufungen

http://lwww.mpaschweiz.ch

Ausfihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprufung
fur MPA

http://lwww.mpaschweiz.ch



http://www.qv.berufsbildung.ch/

	1 Ziel und Zweck
	2 Grundlagen
	3 Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der Übersicht
	4 Die Qualifikationsbereiche im Detail
	4.1 Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit (VPA)
	4.2 Qualifikationsbereich Berufskenntnisse
	4.3 Qualifikationsbereich Allgemeinbildung

	5 Erfahrungsnote
	6 Angaben zur Organisation
	Inkrafttreten
	Anhang Verzeichnis der Vorlagen

